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Regeste

Regeste Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung dürfen Steuern und
Abgaben nur beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen und lediglich in dem vom
Gesetz festgelegten Umfang erhoben werden. § 43 der Vollziehungsverordnung vom 25.
Oktober 1939 zum solothurnischen Gesetz betreffend die direkten Staats- und
Gemeindesteuern vom 24. September 1939 ist gesetzwidrig.

Regeste D'après le principe de la légalité de l'administration, des impôts et taxes ne peuvent
être perçus que lorsque les conditions légales sont réunies et uniquement dans la mesure
fixée par la loi. Le § 43 de l'ordonnance d'exécution du 25 octobre 1939 concernant la loi
soleuroise du 24 septembre 1939 sur les impôts directs cantonaux et communaux est illégal.

Regesto Secondo il principio della legalità dell'amministrazione, imposte e tasse possono
essere riscosse soltanto quando ne siano date le premesse legali e unicamente nella misura
determinata dalla legge. Il § 43 dell'ordinanza d'esecuzione 25 ottobre 1939 concernente la
legge solettese 24 settembre 1939 sulle imposte dirette cantonali e comunali è illegale.

Erwägungen

E. 1
Nach Art. 62 Abs. 1 der solothurnischen KV sind "Bestimmungen über direkte Besteuerung
und indirekte Abgaben Sache der Gesetzgebung". Wird dieser Verfassungssatz mit Art. 4,
17, 31 und 38 KV in Verbindung gebracht, so ergibt sich, dass dem Regierungsrat und dem
Kantonsrat auf dem Gebiete des Steuerwesens kein Rechtsverordnungsrecht zusteht; § 109
StG ermächtigt den Kantonsrat denn auch seinerseits bloss zum Erlass der "erforderlichen
Vollziehungsverordnung". Aus Art. 62 Abs. 1 KV selber und dem durch diese Bestimmung
ausgeführten Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung folgt sodann, dass Steuern
und Abgaben nur beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen und lediglich in dem
vom Gesetz festgelegten Umfang erhoben werden dürfen ( BGE 80 I 327 mit
Verweisungen; vgl. auch BGE 84 I 93 Erw. 2 und dort angeführte Urteile). Da sich das
Ausmass der Steuerbelastung insbesondere nach der Ausgestaltung der Progression und der
Art und Weise ihrer Berechnung bestimmt, müssen auch diese Punkte im Gesetz geregelt
sein. Die Rekurskommission hat ihren Entscheid, wonach im Zeitpunkt ihrer Entscheidung
nicht als Ertrag versteuerte Reserven bei der Ermittlung des Verhältniskapitals ausser
Betracht fallen, auf § 43 VVO gestützt. Die Bestimmungen einer Vollziehungsverordnung
vermögen jedoch nach dem Gesagten bloss mittelbar und nur insofern die gesetzliche
Grundlage für die Festsetzung der Steuerprogression abzugeben, als sie lediglich eine
Regelung aus- und weiterführen, die in grundsätzlicher Weise bereits im BGE 85 I 81 S. 85
Gesetz Gestalt angenommen hat (vgl. BGE 29 I 297 , BGE 45 I 67 mit Verweisungen, BGE
64 I 315 , BGE 79 I 131 /132). Ob sich der Kantonsrat bei Erlass des § 43 VVO innerhalb



dieser Schranken gehalten habe, ist eine Frage, welche die Auslegung und Anwendung
kantonalen Gesetzesrechts betrifft, und die das Bundesgericht daher nur unter dem
beschränkten Gesichtswinkel der Verletzung des Art. 4 BV überprüfen kann.

E. 2
§ 31 StG umschreibt den Begriff des der Kapitalsteuer unterliegenden "steuerbaren
Kapitals". Gemäss § 32 StG wird die Ertragssteuer nach dem Verhältnis des Reinertrags
zum "steuerbaren Kapital am Anfang des betreffenden Geschäftsjahres" bemessen. Die
Rekurskommission hat im vorliegenden Falle wie in einer früheren Entscheidung (Bericht
1950 Nr. 25 Erw. III/2) anerkannt, dass § 32 StG mit Bezug auf den Begriff des
"steuerbaren Kapitals" grundsätzlich auf § 31 StG verweist. Ihrer Auffassung nach ist diese
Verweisung jedoch mit Vorbehalten versehen. So ist das "steuerbare Kapital" im Sinne des
§ 31 StG nach dem Stand zu Beginn des Steuerjahres, das Verhältniskapital des § 32 StG
indes nach dem Stand zu Anfang des als Besteuerungsgrundlage dienenden Geschäftsjahres
zu ermitteln. Einen weiteren Unterschied erblickt die Rekurskommission darin, dass § 31
StG sämtliche stillen Reserven der Kapitalsteuer unterwirft, zur Berechnung des
Verhältniskapitals nach § 32 StG dagegen nur jene stillen Reserven heranziehe, die bei ihrer
Bildung als Ertrag versteuert wurden. Die letzterwähnte Unterscheidung findet jedoch im
Gesetz schlechthin keine Stütze. In § 32 ist wie in § 31 StG vom "steuerbaren Kapital" die
Rede. Ein und derselbe Ausdruck kann aber nicht in unmittelbar aufeinanderfolgenden
Bestimmungen, die beide von der Bewertung des Vermögens handeln, für zwei
verschiedene Begriffe stehen. (Zur nämlichen Feststellung gelangte das Bundesgericht im
nicht veröffentl. Urteil vom 1. April 1938 i.S. H. AG mit BGE 85 I 81 S. 86 Bezug auf den
Begriff des "steuerpflichtigen Kapitals" in den §§ 29 und 31 des Zürcher Gesetzes
betreffend die direkten Steuern vom 25. November 1917 sowie in BGE 73 I 145 mit Bezug
auf den Begriff der Reserven in Art. 56 und 57 des WStB vom 9. Dezember 1940). Wohl ist
es, zumal unter dem Gesichtswinkel des Art. 4 BV , statthaft, ein Gesetz nach seinem Sinn
und Zweck auszulegen und dabei nötigenfalls vom Wortlaute abzuweichen. Auch eine
solche Auslegung muss indes davon ausgehen, dass die § § 31 und 32 StG unter dem
"steuerbaren Kapital" dasselbe verstehen. § 31 bestimmt bei Umschreibung des
Gegenstandes der Kapitalsteuer in Ziff. 6, dass die Aktiven nach dem sinngemäss
anzuwendenden § 22 StG zu bewerten sind. Nach dieser Vorschrift sind andere als land-
und forstwirtschaftliche Liegenschaften zum Verkehrswert, Gebäude zum
Brandversicherungswert bzw. nach der neuen Katasterschatzung, Waren zum
Gestehungswert und Wertpapiere zum Kurswert zu versteuern. Soweit stille Reserven darin
liegen, dass die Aktiven in den Büchern zu einem niedrigeren als dem nach § 22 StG
massgebenden Wert eingestellt worden sind, sind sie somit der Kapitalsteuer unterworfen.
Umfasst das "steuerbare Kapital" nach der Begriffsbestimmung des § 31 StG im
angeführten Umfange die gesamten stillen Reserven, so sind diese auch bei Anwendung des
denselben Begriff verwendenden § 32 StG zu berücksichtigen. Die Rekurskommission zog
demgegenüber in Erwägung, dass der Gesetzgeber nicht eine sinn- und sachwidrige
Ordnung gewollt haben könne, die dem in Art. 62 Abs. 2 KV niedergelegten Grundsatz der
progressiven Belastung der Steuerpflichtigen nach der Grösse ihrer Mittel offen
widerspreche. Der Regierungsrat und die kantonsrätliche Kommission zur Vorberatung des
StG hätten denn auch durch die Vorlegung bzw. Behandlung des heutigen § 43 VVO schon
vor der Volksabstimmung über das StG zum Ausdruck gebracht, dass bei Berechnung des
Verhältniskapitals nur jene stillen Reserven zu berücksichtigen BGE 85 I 81 S. 87 seien, die
bei ihrer Entstehung als Ertrag versteuert wurden. Diese Auslegung, die seither nie



angefochten worden sei, habe schon damals der allgemeinen Rechtsauffassung entsprochen.
Dieser Betrachtungsweise kann nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 17 Ziff. 1 in Verbindung
mit Art. 31 Ziff. 1 KV ist nicht der Kantonsrat (oder gar eine kantonsrätliche Kommission)
der Gesetzgeber, sondern der Kantonsrat mit den Stimmberechtigten. Was der so
zusammengesetzte Gesetzgeber gewollt hat, tritt im vorliegenden Falle im klaren
Gesetzestext eindeutig zutage. Die Verfassungsmässigkeit der im Gesetze getroffenen
Lösung kann ernstlich nicht bestritten werden. Art. 62 Abs. 2 KV bezeichnet (wie das
Bundesgericht in BGE 44 I 130 und BGE 48 I 84 zur entsprechenden Bestimmung der
Zürcher KV festgestellt hat) lediglich die "allgemeine Richtung für die Aufgabe des
Gesetzgebers". Wie der im angeführten Verfassungssatz gestellten Forderung zu
entsprechen sei, steht im Ermessen des Gesetzgebers. Dass dieser bei Erlass des § 32 StG
die Grenzen seines Ermessens überschritten habe, ist nicht dargetan. Die als "sinn- und
sachwidrig" ins Treffen geführte Benachteiligung junger (arbeitsintensiver) Betriebe
gegenüber konsolidierten (kapitalintensiven) Unternehmungen ist letztlich im
überkommenen System der Besteuerung nach der Ertragsintensität oder Kapitalrentabilität
selbst begründet(Bericht der Expertenkommission für die Motion Piller, Zum Problem der
gleichmässigen Besteuerung der Erwerbsunternehmungen, S. 65); dass dieses System als
solches deswegen verfassungswidrig sei, wird indes nicht geltend gemacht. Sollte sich aber
eine andere als die im Gesetz getroffene Ordnung als zweckmässiger und gerechter
erweisen, so liesse sie sich nur auf dem Wege der Gesetzesrevision verwirklichen (vgl.
BGE 73 I 147 ).

E. 3
Da nach § 32 StG die gesamten stillen Reserven bei Berechnung des Verhältniskapitals zu
berücksichtigen sind, ist § 43 VVO, wonach hierbei nur die bei ihrer Bildung als Ertrag
versteuerten Reserven in Betracht fallen, BGE 85 I 81 S. 88 gesetzwidrig (in diesem Sinne
auch I. BLUMENSTEIN, Kommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und
Gemeindesteuern vom 29. Oktober 1944, S. 333, N. 2 e). § 43 VVO vermag damit auch
nicht mittelbar die gesetzliche Grundlage für die Festlegung der Progression zu bilden. Der
in der Vernehmlassung der Rekurskommission erhobene Einwand aber, es habe sich durch
die ständige und unangefochtene Anwendung des § 43 VVO ein entsprechendes
Gewohnheitsrecht entwickelt, erweist sich schon darum als unbegründet, weil der
angeführte Umstand allein noch keinen Beweis dafür bildet, dass die Übung der
Steuerbehörden die allgemeine Rechtsüberzeugung für sich habe ( BGE 84 I 97 ). Da die
Festlegung des Steuersatzes in den durch die Rekurskommission geschützten
Einschätzungen der gesetzlichen Grundlage ermangelt, ist der angefochtene Entscheid
verfassungswidrig. Dispositiv
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